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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

Unter einer Eingabe iSd § 34 Abs. 3 AVG ist ein schriftliches Anbringen iSd § 13 AVG zu verstehen, wobei Voraussetzung

für die Strafbefugnis der Behörde ist, dass das AVG auf die betre ende Eingabe überhaupt Anwendung ndet und sich

auf eine mit Bescheid zu erledigende Angelegenheit bezieht (vgl. VwGH 15.10.2009, 2008/09/0344). Die Angelegenheit,

in der die Eingabe verfasst wurde, wird dadurch bestimmt, ob ein Verwaltungsverfahren vor der Behörde, die Adressat

der Eingabe ist, anhängig war, anhängig ist oder anhängig gemacht werden soll, welchem die Eingabe zuzurechnen ist

(vgl. VwGH 19.12.1996, 96/11/0211).
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